
 

 

 

 

 

 

Dr. Damm & Partner: Sie bevollmächtigen uns, aber 

nicht zur Abgabe einer Unterlassungserklärung?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dr. Damm & Partner  
Rechtsanwälte 
Saalestraße 8  
24539 Neumünster  
 

Telefon: 04321/39055-0  

Telefax: [auf Anfrage]  

E-Mail: info[at]damm-legal.de  
Bitte ersetzen Sie die Zeichenkombination [at] durch das Zeichen @.  

Internet: www.damm-legal.de  
 

________________________________________  
 

Ein Kollege, der es  mit  seinen des  Filesharings  bezichtigten Mandanten möglicherweise  

noch schlechter meinte  als  die  serienabmahnende  Kanzlei  (Gegner), verwendete  eine  

Vollmacht, in der unterhalb der üblichen Angaben (Wer gegen wen und warum) kleinge- 

druckt folgender Zusatz zu lesen war   
 

ñDer Auftrag umfasst die Abwehr der mit der Abmahnung geltend gemachten Ansprüche,  

jedoch die Abgabe einer modifizierten Unterlassungserklärung.ò  
 

Abgesehen von der grammatikalischen Brillanz dieses Satzes fragt sich manch ein Filesha- 

ring-Mandant, soweit er diesen unüblichen Zusatz überhaupt bemerkt, welchem Zweck ein  

solcher Zusatz wohl dienen könnte. Denkbar ist, dass der Kollege in der Vergangenheit an  

Filesharing-Mandanten verdiente, indem er sich von diesen eine Vollmacht mit vorstehen- 

dem Zusatz ergänzt um das Wörtchen ñnichtò unterschreiben ließ und sodann bei Gerich- 
ten eher saft- und kraftlose Schutzschriften für eine empfindlich hohe Gebühr hinterlegte.  

So konnte  bei  etwaiger Verärgerung  des  Mandanten immerhin eingewandt  werden, dass  

der Kollege ja schließlich keine Unterlassungserklärung habe abgeben können/dürfen. Ob  

dies  tatsächlich geschehen ist, ist  nicht  bekannt. Was  wir davon  halten?  

Einmal ganz abgesehen von der offensichtlichen Intransparenz dieses Zusatzes in der Me- 

gatonne an Kleingedrucktem wagen wir stark zu bezweifeln, ob der Kollege seine anwalt- 
lichen Aufklärungspflichten gegenüber seinem Mandanten erfüllt hat.   
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Drum prüfe, wer sich länger bindet,  

ob sich was in der Vollmacht findet. 
 

________________________________________  
 

Veröffentlichung:  Filesharing:Sie bevollmächtigen uns, aber nicht zur Abgabe einer  

Unterlassungserklärung? mit freundlicher Genehmigung der Kanzlei Dr.Damm & 

Partner. 
 

________________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheffler Wahnsinn: Fehler oder gewollt?  
 

_________________________________  
 

Immer wieder müssen wir, die Initiative AWDP, vor den Machenschaften von Scheffler 

warnen. Warum ist in Deutschland niemand fähig, wenn man Unrecht erkennt, dagegen 

vorzugehen?  
 

_________________________________  
 

Standpunkt Kanzlei GGR:   
 

Selbstredend muss ein qualifizierter Anwalt, dem Berufsethos kein Fremdwort ist, seine  

Mandanten über die Gefahren der Nichtabgabe einer modifizierten Unterlassungserklärung  
aufklären.   
 

Insbesondere sollte dem Mandanten das damit verbundene unverhältnismäßige Kostenriko 

vor der Beauftragung dargelegt werden.   
 

Wir sind seit Jahren auf dem Gebiet des Filesharings beratend aktiv und vertreten eine  

Vielzahl von Abgemahnten, von denen bisher noch kein Einziger eine Vertragsstrafe zah- 

len musste. Hätten wir diesen Mandanten in allen Fällen dazu angeraten, die Sache gericht- 

lich entscheiden zu lassen, könnten wir uns jetzt zur Ruhe setzen und zusehen, wie einige  
1000 Menschen ihren Schuldenberg abzutragen versuchen.  
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Rechtsanwalt Karsten Gulden LL.M. 

Fachanwalt für Urheberrecht/Medienrecht 
Jean-Pierre-Jungels-Str. 10  

55126 Mainz  

Tel: +49 (06131) 6237990  

Internet: http://www.ggr -law.com  
Email: info@ggr-rechtsanwaelte.de  
 

_________________________________  
 

Heute geht es um entweder einer Panne, oder gewollter Faulheit. In dem vorangegangenen 

Jahr hat Scheffler diese Vollmacht verwendet:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

aus der aber nirgendwo hervorging, ist er bevollmächtigt eine Unterlassungsverpflich- 

tungserklärung für seinen Mandanten nicht abzugeben, oder sie abzugeben.   
 

_________________________________  
 

Neues Jahrzehnt - neues Glück! 
 

Aktuell verwendet Scheffler eine Vollmacht:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

wo einige Ungereimtheiten auftreten.  
 

_________________________________  
 

Hierzu muss man sich, besonders die Anwälte, den letzten Satz des ersten Absatzes genau- 

er betrachten. 
 

_________________________________  
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_________________________________  
 

Ein Betroffener vom Scheffler Wahnsinn gab uns heute diese Informationen. Hierbei geht  

es um eine 1.200 Euro Abmahnung der Kanzlei: Rechtsanwälte Rasch, wo neuerdings auch 

der ñharte Hundñ eine mod. UE abgibt, da seine Mandanten regelmäßig mit EV`s überzo- 

gen wurden.  
 

In dieser Vollmacht steht:  
 

ñDer Auftrag umfasst die Abwehr der mit der Abmahnung geltend gemachten Ansprüche, 

jedoch              

die Abgabe einer modifizierten Unterlassungserklärung.ñ  
 

 

Der Satz macht aber grammatikalisch keinen Sinn, außer, man fügt in die Lücke nach dem  

ñjedochñ ein ñnichtñ ein. Scheinbar hat Scheffler für die Kanzlei: Rechtsanwälte Rasch, 
extra seine Vollmachten geändert und das ñnichtñ geweißt.   
 

Theorie: 

Bei allen anderen Kanzleien, wo nur Schutzbriefe hinterlegt werden, wird das Wort:  
ñnichtñ, noch in der Vollmacht stehen, so dass er sich immer darauf zurückziehen kann, 

dass er zur Abgabe einer mod. UE ausdrücklich nicht bevollmächtigt wurde.  
 

_________________________________  
 

Autor:  Steffen Heintsch für die Initiative Abmahnwahn-Dreipage  
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Scheffler hören Sie endlich mit der Abzocke auf!  
 

 

 

Ein neues Jahrzehnt ist angebrochen und ich bekomme wieder und wieder Informationen 

von ĂScheffler-Geschädigtenñ. Selbstverständlich liegt mir in allen Fällen der Schriftver- 

kehr vor und die Erlaubnis, diesen zu veröffentlichen, um die anwaltlichen Fehlleistungen 
anzuprangern. Aber man muss auch erwähnen, das Komplizierte hieran ist, das Scheffler 

sich im Rahmen des Gesetzes bewegt, aber skrupellos die Angst und Hilflosigkeit der Be- 

troffenen einfach schamlos ausnutzt und einen angesehenen Berufsstand in den Schmutz  

zieht. Es ist auch in den vorliegenden Fall, das allgemeine Schema Scheffler klar zu erken- 
nen.  
 

1. keine genaue Festlegung der anwaltlichen Vorgehensweise und des Festpreises beim  

ersten Gespräch (keine Rechtsberatung);  
2. die Rechnung folgt erst nachdem der Betroffene alles unterschrieben zurückgeschickt  

hat;  

3. keine Abgabe der mod. UE (nur bei Rasch Rechtsanwälte nicht, aber auch erst nachdem  
seine Mandanten alle EVôs erhielten) sondern nichtsbringende (außer Kosten für den Be- 

troffenen) 08/15 Schutzschriften;  

4. absolut geringe anwaltliche Tätigkeiten.  
 

Herr X wurde Ende 20090 abgemahnt von einer One-Song-Abmahnkanzlei. Die Forderun- 

gen lagen bei einer Höhe von 480,00 Euro. Aus Unsicherheit, Panik und Angst heraus, 

setzte sich Herr X an seinen PC und googelte. Schnell wurde er fündig auf die aggressive  

Website: Rechtsreporte.de und den beinhalteten 24h-Notdienst. Die in der Website bein- 
haltet teilweise unrichtige Behauptungen und Halbwahrheiten, wie Ădas große Internet- 

Märchen von der sogenannten modifizierten Unterlassungserklärungñ, Ămit der Unterlas- 

sungserklärung fangen die Probleme erst anñ, fanden natürlich großen Anklang. Es wurde  

also eine E-Mail an die Notrufadresse verschickt und die Kanzlei Scheffler rief noch am 
selben Tag zurück.  
 

Herr X:  
 

ĂOb es Herr Scheffler, oder jemand anderes aus seiner Kanzlei war, kann ich nicht mehr 

sagen. Das Telefonat war sehr kurz, ich schilderte meine Lage und der Herr am Telefon 

sagte nur, ich solle nichts unterschreiben, ihm die Abmahnung per Mail zusenden. Sonst  

wurde nichts mehr besprochen. Er fragte auch nicht, ob die Beschuldigung zutrifft oder 
nicht, es gab keine Absprachen was er macht und was das für Folgen haben kann. Er 

schickte mir dann noch am selben Tag Unterlagen (Vollmacht und Auftrag, Mandantenin- 

formation und Zustimmung- und Abtretungserklärung) die wir dann unterschrieben und 

zurücksandten. Ich fragte dann noch in einer Mail, was da jetzt alles noch auf uns zu 
kommt, die Antwort war, er kann nicht sagen.ñ  
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Wenn man betrachtet, dass die Abmahnung am 18. des Monates eintraf, die Frist zur Ab- 

gabe der strafbewehrten UVE am 01. des Folgemonates betrug, Scheffler aber erst am 03. 

die Gegenseite anschrieb und seine Schutzschriften hinterlegte, werden hier schon Fehler 

in der anwaltlichen Tätigkeit erkennbar. Es kam, wie es kommen musste und am 06. lag  
die Rechnung im Briefkasten und Herr X war am Boden zerstört.  
 

Langsam ist es schon ärgerlich für mich als Berichterstatter, denn für den Zeitraum (26. -  

05.) der angeblichen horrend hohen anwaltlichen Tätigkeiten (1 Schreiben nach Ablauf der 
Frist, der Hinterlegung dussliger 08/15 Schutzschriften sowie ein paar abgescannte Man- 

danteninformationen über kuriose Urteile aus allen Bereichen vom Vormonat) soll der Be- 

troffene,  
für eine  

480,00 Euro Abmahnung 
insgesamt  

1.956,72 Euro 
berappen.  
 

Nach dem Erhalt wurde gegoogelt und ein Bericht der Initiative AWDP gefunden und 

Scheffler sofort das Mandat entzogen. Was jetzt auf den Betroffenen zukommt, ist eine  
Menge Zeit, Nerven und Geld, um wieder einen anderen Rechtsanwalt zu beauftragen der 

Ordnung in das Chaos bringt.  
 

Herr X:  
 

ĂIch wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich von einem Anwalt über den Tisch gezogen 

werde. Es gibt bestimmt nicht viele Berufe und Menschen, die diesen Beruf ausüben, vor 

denen ich Respekt habe. Aber vor einem Anwalt hatte ich dies, zumindest bis jetzt. Ich 

muss allerdings auch zugeben, dass ich sehr blauäugig war. Aber gibt es einem Anwalt  
deshalb das Recht einen auszunutzen? Hat ein Anwalt nicht auch Pflichten, z. B. seinen 

Mandanten unmissverständlich aufzuklären?ñ  
 

_____________________  
 

Anwälte brauchen Ethik, Berlin, 10. September 2009, Rede der Bundesministerin der Ju- 

stiz, Brigitte Zypries MdB, beim Festakt 50 Jahre Bundesrechtsanwaltskammer  
 

ĂAllerdings kann niemand übersehen, dass in jüngster Zeit immer mehr Menschen daran 

zweifeln, ob es in unserem Land noch gerecht zugeht. Diese Zweifel rühren nicht nur her 
von der Diskussion über Sozialleistungen oder die Höhe von Managergehältern. In den 

Allensbach-Umfragen geht seit 10 Jahren das Ansehen der Anwälte kontinuierlich zurück -  

alle paar Jahre ein Stückchen weiter. Es geht um die Frage, ob es eine bestimmte Ethik der 
anwaltlichen Tätigkeit gibt. Bei uns in Deutschland hat der Anwaltsberuf einen ganz be- 

sonderen Status. Ein Anwalt ist mehr als der bezahlte Vertreter fremder Interessen. Das  

Gesetz definiert ihn als unabhängiges Organ der Rechtspflege. Mit diesem Status ging lan- 

ge Zeit ein besonders hohes Ansehen einher. Es geht bei alledem um nichts weniger als um  
das Vertrauen der Menschen in unseren Rechtsstaat.   
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Das Ansehen der gesamten Justiz steht und fällt auch mit dem Ansehen der Anwaltschaft. 

Deshalb ist die Diskussion über das Berufethos der Anwältinnen und Anwälte so wichtig  

und deshalb kann ich Sie nur ermuntern: Lassen Sie nicht nach, darüber zu diskutieren, 

was im Anwaltsberuf moralisch richtig ist und was falsch. Wir brauchen dieses klare Wer- 
tebewusstsein.ñ  
 

_____________________  
 

Deshalb kann das Urteil nur lauten: Herr Scheffler, hören Sie endlich auf mit der 

Abzocke! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

_____________________  
 

Hinweis: 

Wer eine Rechtschutzversicherung besitzt, sie übernimmt eine mögliche Klage gegen 

Scheffler.  
 

_____________________  
 

Autor:  Steffen Heintsch für die Initiative Abmahnwahn-Dreipage  
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Der ganz normale Scheffler Wahnsinn  
 

 

 

Die Initiative Abmahnwahn-Dreipage wird, obwohl sich alle anderen souverän zurückhal- 

ten, nicht aufhören mit den Scheffler Machenschaften abzurechnen und sie anzuprangern. 

Es muss aufhören, dass ein Anwalt einen ganzen Berufsstand in Misskredit bringt und Hil- 
fe Suchende abkocht. Natürlich wissen wir, dass hier sich im gesetzlichen Rahmen bewegt  

wird, aber in jedem Mandat das gleiche ñSchema Fñ zu erkennen ist.  
 

1. Es wird seitens von Scheffler, mit der Unsicherheit, Unwissenheit und Angst des Be- 

troffenen gespielt und diese eiskalt im eigenen - nur - wirtschaftlichen ausgerichteten In- 

teresse ausgenutzt.  
Jeder der einen Rechtsanwalt beauftragt, muss zu ihm und seine Fähigkeiten, vollstes Ver- 

trauen haben können.  
 

2. Der zukünftige Mandant wird über die Höhe der anwaltlichen Forderungen im Unklaren 

gelassen und diese unbestimmt gehalten. Man bekommt die genaue Forderungshöhe erst  

mit, nach der Unterschrift unter Vollmacht und Abtretungserklärung, und der daraus fol- 

genden AnwVS-Rechnung.  
Jeder Rechtsanwalt kennt den Festpreis und muss ihn, vor Mandatsübernahme, benennen.  
 

3. In jedem Mandat wird die Abmahnung, mangels fehlender Originalvollmacht, zurück- 

gewiesen sowie die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassung- und Verpflichtungserklä- 

rung in Aussicht gestellt, wenn die Originalvollmacht vorliegt. Liegt sie dann vor, wird 

trotzdem keine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgegeben.  
 

Jeder Abgemahnte weiß, dass unsere abgeänderte Unterlassungs- und Verpflichtungserklä- 

rung:  

- kein Schuldeingeständnis ist;  
- einer evtl. einstweiligen Verfügung und teuren Unterlassungsklage entgegenwirkt;  

- straf- und gerichtsbewehrt ist;  

- dass man - keine - spezielle vergangene Handlung verspricht zu unterlassen, sondern eine  
Zukünftige.  
 

4. 22 Schutzschriften an die Landgerichte: Berlin, Bielefeld, Bochum, Braunschweig, 

Bremen, Erfurt, Frankenthal, Frankfurt /Main, Halle, Hamburg, Hannover, Kassel, Köln, 
Magdeburg, Mannheim, München I, Nürnberg, Fürth, Oldenburg, Potsdam, Rostock, Saar- 

brücken und Stuttgart.  

Die Schutzschrift ist natürlich eine Form der Gegenwehr bei unberechtigten Abmahnun- 
gen. Aber selbst bei deren Hinterlegung (und dass muss jeder Rechtsanwalt wissen) und 

keiner Abgabe einer geforderten strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklä- 

rung ist die Wiederholungsgefahr nicht ausgeräumt und jeder Richter wird eine EV erlas- 
sen.  
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LG Hamburg, Beschluss vom 30.06.2009, Az. 308 - 315/09 :  

Ă4. é begründet die Vermutung der Wiederholungsgefahr. Zur Ausräumung dieser Ver- 

mutung wäre nebst einer Einstellung der Nutzung die Abgabe einer ernsthaften, unbefriste- 
ten, vorbehaltlosen und hinreichend strafbewehrten Unterlassungsverpflichtungserklärung 

erforderlich gewesen, wie sie erfolglos verlangt worden ist.ñ 

LG München I, EV vom 07.10.2009, Az. 7 O 18649/09 :  
Ă5. Der Antragsgegner wird darauf hingewiesen, dass die Schutzschrift vom 22.09.2009 

der Kammer vorlag, aber nicht zu einer anderen Entscheidung geführt hätte:ñ 
 

Die Schutzschrift ist deshalb nur eine Kostenschrift - zu Ungunsten - des Betroffenen  

/ - zu Gunsten - Schefflers Konto! 
 

5. Eine aggressive Website mit teilweise unrichtigen und zweifelhaften Behauptungen, 

wie:  
- Das Märchen von der modifizierten Unterlassungserklärung;  

- Mit der Unterlassungserklärung fangen die Probleme an: Vertragsstrafe;  

- Massenabmahnungen usw.  
Natürlich spricht es einen Hilfe Suchenden an.  
 

éééééééééééééééééééééééééééééé..  
 

Fall Telegramm:  
 

- Anfang April 2009, Abmahnung einer Münchner Kanzlei im Auftrag eines Höhrverlages  

hinsichtlich eines Hörbuches. Die Forderungshöhe beträgt 756,00 EUR;  
- Nach einem unklaren Gespräch, die Unterzeichnung der geforderten Unterlagen;  

- Rechnung AnwVS in Höhe von 1.233,20 EUR;  
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- 22 Schutzschriften (Link );  

- Email von Scheffler mit diversen Urteilen als Anhang;  
- 17.09.2009 Androhung einer EV der abmahnenden Kanzlei, bei weiterer Weigerung der 

Abgabe einer strafbwehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung.  

- Schefflers Reaktion: ĂUnserer Meinung nach hat die Gegenseite bislang immer noch 

nicht genügend Nachweis für die angebliche Urheberrechtsverletzung erbracht. Somit ist  
die Gegenseite immer noch ñam Ballò, nachzuweisen, dass die geltend gemachte Urheber- 

rechtsverletzung tatsächlich von Ihnen persönlich begangen wurde bzw. Ihnen zuzurech- 

nen ist. Da sich jedoch in letzter Zeit vor allem die Landgerichte in Hamburg, Köln und 
Frankfurt auf die Seite der Film- und Musikindustrie gestellt haben, und die Voraussetzun- 

gen für den Erlass einer einstweiligen Verfügung relativ gering ansetzen, besteht auch in 

Ihrem Fall nunmehr die Gefahr, dass eine solche einstweilige Verfügung erlassen werden 

könnte.ñ 
- 06.10.2009, Schefflers Variante einer UVE an den Mandanten, die unterschrieben wurde  

und der Gegenseite mit einem Vergleichsangebot über 450,00 EUR versendet wurde.  

- 25.11.2009, 3, mehr oder minder sinnvolle, Urteil per E-Mail versendet;  
 

ñé und wenn sie nicht gestorben sind, schreibt er noch in 20 Jahrenéñ, aber der Betroffen 

sitzt auf folgende Kosten:  

1. Abmahnung 756,00 EUR (denn die abmahnende Kanzlei hat den Vergleich noch nicht  
zugestimmt)  

2. Rechnung Scheffler (AnwVS) 1.233.20 EUR.  

Gesamt: 1.989,20 EUR. Wahnsinn! 
 

ééééééééééééééééééééééééé.  
 

Die Initiative Abmahnwahn-Dreipage kommt einheitlich zur Meinung: 
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Eine weitere düstere Schefflergeschichte  
 

 

 

Je mehr Unterlagen ich bekomme, Betroffene sich melden, desto größer wird die Wut und 

das Unverständnis in mir. Wie kann ein Anwalt, einen angesehenen Berufsstand so derma- 

ßen in Mißkritik bringen und was das Schlimmste ist, seine Mandanten ohne Skrupel in 

den wirtschaftlichen Ruin leiten?  

éééééééééééééééééééééééééééé.  
 

ĂIm Rahmen der Beratung wird der Mandant über die Rechtslage, seine Erfolgschancen, 

die Möglichkeiten einer Beweissicherung und die anfallenden Kosten sowie das Kostenri- 

siko informiert.ñ  

Wikipedia    
 

éééééééééééééééééééééééééééé.  
 

Herr Z ist arbeitssuchend, empfängt Hartz IV und stolzer Besitzer einer Abmahnung we- 

gen eines vermeintlichen Verstoßes gegen das Urheberrecht. Für die weitere Beurteilung  

ist es noch wichtig zu wissen, es geht einerseits um eine Abmahnung von einem One- 

Song-Abmahner und die Forderungen aus dem Schreiben belaufen sich auf EUR 480,00 

sowie anderseits, dass Herr Z über einen Fachanwalt Y, auf diese Abmahnung, mit einer 
modifizierten Unterlassungserklärung reagiert hat.  
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Wie jeder Abgemahnte, der sich - jetzt - mit dem Problem auseinandersetzt, googelt Herr Z  

und kommt auf die Website: Rechtsreporte.de.   
 

Herr Z: ĂIch weiß nicht was, aber die Website und deren Aussagen haben mir zugesagt.ñ  
 

Natürlich, aggressive und unwahre Behauptungen wie: 
 

  Das Märchen von der mod. UE;   

  Warnung vor der so genannten modifizierten Unterlassungserklärung;   

  Mit der Unterlassungserklärung fangen die Probleme an;   

  Es gibt keinen Anlass, sich zu unterwerfen é;   

  Seit Jahren befassen wir uns jetzt mit den Abmahnungen der Kanzlei Rasch und der 

proMedia GmbH,   
 

kommen immer gut an, bei einem Menschen, der durch die Abmahnung Verunsichert, 

Ängstlich und Hilfe suchend ist. Auch Herrn Z befallen jetzt Zweifel. Habe ich mit der 

Abgabe einer mod. UE richtig reagiert? Um seine Zweifel auszuräumen, rief er die Num- 
mer von Scheffler an und es begann eine weitere düstere Geschichte im traurigen Kapitel  

Scheffler.  
 

Herr Z rief Scheffler an und erklärte ihm seine Situation, dass er abgemahnt wurde und 

sein Anwalt eine mod. UE abgegeben hätte. Die erste Reaktion von Scheffler, so Herr Z, 
dies wäre der größte Schwachsinn, den es gibt, denn man muss keine Unterlassungs- und 

Verpflichtungserklärung abgeben. Auch muss gegen diese abgegebene mod. UE Einspruch 

eingelegt sowie mittels Anfechtung unwirksam gemacht werden. Das gefällt natürlich je- 
den. Ein Rechtsanwalt, der aggressiv gegen diese Abzocker vorgeht - ein Held! Im weite- 

ren Telefonat verwies aber Herr Z, dass er aufgrund seiner wirtschaftlichen Situation nur 

ihm mittels Beratungshilfeschein beauftragen könne. Scheffler war damit einverstanden. 

So wurde Scheffler beauftragt und Herr Z unterschrieb (wie alle) die Vollmacht und die  
Abtretungserklärung.  

Nach dem Erhalt des Beratungsbeihilfescheines wurde dieser sofort an Scheffler gesendet, 

der den Eingang bestätigte und am Telefon sagte, dass alles in Ordnung wäre.  
 

Aber wie bei allen Mandanten von Scheffler, kam das bitterböse Erwachen mit Erhalt der 

Rechnung von der anwaltlichen Abrechnungsstelle. Scheffler erklärte aber jetzt auf einmal, 

dass ein nachträgliches Einreichen eines Berechtigungsscheines nicht möglich ist.  
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éééééééééééééééééééééééééé.  
 

Herr Z verstand die Welt nicht mehr. Obwohl er Scheffler, seine wirtschaftliche Situation 

eindeutig erklärt hat, bekommt er jetzt eine Rechnung in Höhe von EUR 944,03. Ganz zu 
schweigen, dass die Abmahnung sich ja - nur - auf eine Forderung von EUR 480,00 belief 

und eine mod. UE schon abgegeben wurde!  
 

ééééééééééééééééééééééééééééé..  
 

Schefflers Vorgehensweise: 
 

1. Es wurde nicht wie versprochen, die abgegebene mod. UE angefechtet, im Gegenteil, es  

wurde eine erneute in Aussicht gestellt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

2. Die nachträgliche Bewilligung des Beratungshilfemandates wurde verweigert, obwohl  

zugesagt.  
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3. Es wurden, trotz Kenntnis der abgegebenen mod. UE - an verschiedenen Landgerichten 

- Schutzschriften - hinterlegt.  
 

Beipiel einer Schutzschrift  

éééééééééééééééééééééééééééé.  
 

Zum besseren Verständnis. Was ist eine Schutzschrift?  
 

Eine Schutzschrift ist eine Art Vorausverteidigung für den Fall, dass man das Ziel einst- 

weiliger Verfügungen oder Anordnungen werden sollte. Die Schutzschrift dient dazu, dem 
Gericht zumindest die eigene Sichtweise zu erläutern und so die Entscheidung zu beein- 

flussen. Dabei ist die Schutzschrift nicht in der ZPO geregelt, sondern als Rechtsinstitut  

mehr oder weniger anerkannt. Zumindest im Wettbewerbsrecht kann davon ausgegangen 
werden, dass eine bei Gericht hinterlegte Schutzschrift beachtet wird.  
 

ééééééééééééééééééééééééééééé..  
 

Jeder Anwalt, der seriös arbeitet, weiß, dass eine Hinterlegung einer Schutzschrift nur ei- 

nem etwas bringt, dem Konto des betreffenden Anwaltes.  
 

Denn, auch wenn man berücksichtigt, dass eine mod. UE schon abgegeben wurde, macht  

die Hinterlegung einer Schutzschrift - absolut keinen Sinn! Hier liegt auch der größte  

Vorwurf im anwaltlichen Vorgehen von Scheffler. Es wurden Kosten produziert, die nur 
einen Sinn haben - ohne Rücksicht auf seinen Mandanten schnell Kohle zu machen.  
 

Selbst wenn Scheffler die abgegebene mod. UE angefechtet hätte, wäre trotz Schutzschrift, 

die Wiederholungsgefahr wieder aufgelebt und hätte unweigerlich zu einer einstweiligen 

Verfügung geführt.  
 

éééééééééééééééééééééééééééé.  
 

- Im Beschluss LG Hamburg vom 30.06.2009, Az. 308 - 315/09, wird sich kritisch mit  

den Schutzschriften auseinandergesetzt.  
- Einstweilige Verfügung durch die abmahnende Kanzlei Nümann+Lang EV LG Mün - 

chen I vom 07.10.2009, Az. 7 O 18649/09,   
 

éééééééééééééééééééééééééééé.  
 

Und hier hört mein Verständnis auf. Meiner Meinung nach sind diese Vorgehensweisen 

einfach nur kriminell und ich werde nicht aufhören, diese anzuprangern! 

Jeder, der mit einem Betroffenen geredet hat. Die Wut, Empörung und Verzweiflung, ja  

Hilflosigkeit gespürt hat, wird mich verstehen. Eine sehr große Anzahl stehen jetzt vor 
einen Schuldenberg von ca. EUR 9.800,00, weil bei ähnlichen Abmahnungen (Rechtsan- 

wälte Rasch, Abmahnung EUR 1.200,00) ähnlich vorgegangen wurde und die Gegenseite  

nicht andres übrig blieb als so zu reagieren.  
Es geht nicht darum einen Krieg gegen Anwälte zu führen, sondern gegen das schwärzeste  

unter den schwarzen Schafen!  
 

Autor:  Steffen Heintsch für die Initiative Abmahnwahn-Dreipage  
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Das Geschäft mit der Schutzschrift geht weiter - Hände 

weg von RA Scheffler!  
 

 

 

eBook: Wegweiser-Abmahnung  
 

éééééééééééééééééééééééééééééééé  
 

Nach dem Erscheinen des Artikels von RA Christian Solmecke: “Schutzschriften statt 

Unterlassungserklärungen? - Vorsicht!” sind immer wieder Informationen zu verzeich- 

nen, dass der besagte Anwalt aus München, Herr Scheffler, weiterhin seinen unseriösen 
Geschäftspraktiken nachgeht.  
 

Unser Motto lautet nun einmal: 
 

ñDie Initiative Abmahnwahn-Dreipage ist ein Zusammenschluss engagierter Menschen, 

die selbst abgemahnt worden sind, oder sich einfach Einsetzen für die Information, Hilfe  

und Aufklärung der Betroffenen sowie rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen den Kampf 

angesagt habenñ  
 

Wenn die Initiative Abmahnwahn-Dreipage diesem Motto gerecht werden will, gibt es  

keine Halbwahrheiten oder gar einen Schonplatz, egal für wem.   
 

Die Kanzlei (Homepage und Rechtsreporte.de) warb bzw. wirbt mit aggressiven, recht- 

lich häufig kaum haltbaren (oder wenigstens sehr umstrittenen) Behauptungen wie:  
 

Seit Monaten warnen wir davor, Unterlassungserklärungen abzugeben. Jetzt kommen die  

Vertragsstrafen. 
 

Wir warnen dringend vor der Abgabe so genannter modifizierten Unterlassungserklärun- 

gen. Dabei wird im Internet oder auch von einigen Rechtsanwälten häufig der Eindruck  
erweckt, dies sei ein ñKönigswegò, um billig aus einer Abmahnung ñheraus zu kommen.  
 

Weiter ist auch die These, die vorbeugende Unterlassungserklärung würde verhindern, 

dass weitere Rechtsanwaltskosten für die Gegenseite zu tragen sind, falsch. 

Aus aktuellem Anlass: Die modifizierte Unterlassungserklärung - Ein Märchen aus  
dem Internet! (Teil1 + 2)  
 

Seit Jahren befassen wir uns jetzt mit den Abmahnungen der Kanzlei Rasch und der pro- 

Media GmbH. 

Link  
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Der Abgemahnte kann auch durch Hinterlegung einer Schutzschrift bei dem vom Abmah- 

ner voraussichtlich angegangenen Gericht reagieren. Dies führt dazu, dass eine einstwei- 

lige Verfügung nicht ergeht, ohne dass das Gericht seinen Standpunkt zur Kenntnis ge- 

nommen hat. 
Link   
 

Willigt der unerfahrene Abgemahnte ein, wird nun von der Kanzlei eine, mit Textbaustei- 

nen garnierte Billig-Standard-Schutzschrift an vereinzelten Gerichtsständen hinterlegt. In 
dieser wird lediglich eine Unterlassungserklärung in Aussicht gestellt, wenn der betreffen- 

de Rechteinhaber eine Vollmacht vorlegt. Das Fatale an der Sache ist aber, selbst bei späte- 

rer Vorlage der Vollmacht wird von der Kanzlei keine UE abgegeben, obwohl vom Abge- 
mahnten eine Vollmacht dazu erteilt wurde. Allein am LG Hamburg sollen so mindestens  

25 Schutzschriften hinterlegt worden sein.  

Und so kommt es, wie es kommen muss. Da keine strafbewehrte Unterlassungserklärung  

abgegeben wurde, besteht weiterhin der Unterlassungsanspruch und dieser Anspruch wird 
im einstweiligen Verfügungsverfahren gegenüber dem Betroffenen geltend gemacht. Für 

das Vertrauen in die Kanzlei bekommt nun der Betroffene als ĂBonbonñ, das Urteil des  

einstweiligen Verfügungsverfahrens, plus die Honorarrechnung der Kanzlei für ihre Hin- 
terlegung der Schutzschrift.   
 

Schefflers Vorgehensweise 1: 
Hinterlegung einer 08/15 Schutzschrift (sicherlich kann auch hier das Fahrrad nicht zwei- 

mal erfunden werden) bei Aussicht einer Unterlassungserklärung bei Vorlage der Voll- 

machten. Werden diese aber vorgelegen und nimmt man jetzt an, dass die Unterlassungs- 

erklärung abgegeben wird, weit gefehlt. Und so kommt, was kommen muss - es wird von 
der abmahnenden Kanzlei eine EV erwirkt.  

Der Beginn in den möglichen wirtschaftlichen Untergang.   
 

Schefflers Vorgehensweise 2: 
Einige Betroffene gaben jetzt selbst eine Unterlassungserklärung gegenüber der abmah- 

nenden Kanzlei ab.  
Ohne Rücksprache mit seinen Mandanten, hatte Herr Anwalt nichts bessere zu tun als jetzt  

die abmahnende Kanzlei anzuschreiben, um die abgegebene Unterlassungserklärung anzu- 

fechten. Nach dem Motto, das der Mandant zwar gewusst hat, was er unterschreibt, aber 
nicht was er damit ausdrückt, wurde der Vergleich und die Unterlassungserklärung von 

ihm kurzerhand gekündigt.   
 

Grundproblem:  

Mit der Anfechtung der Unterlassungserklärung lebt die Wiederholungsgefahr wieder auf, 

sprich eine EV war wieder möglich.  
 

Z. B. Anwaltshonorar = ca. 1.600,- € 
 

Diese Summe ergibt sich aus einem Streitwert in Höhe von 10.500,- ú, einer 1,3er Verfah- 

rensgebühr (Billig-Standard-Schutzschrift) und einer beachtlichen 1,9 GG nach RVG (für 

eine nicht stattgefundene Rechtsberatung). Damit ist die Schmerzgrenze aber noch nicht  
erreicht. Neben der Tatsache, dass die betreffenden Anwälte nie erreichbar sind, sowie das  

die Vorgehensweise nicht mit dem Mandanten abgesprochen war, wurde die Kostennote  

der Ăbeachtlichenñ anwaltlichen Aufwendungen und nun, für mich unglaublich, vorsorg- 

lich an die AnwsVS AG abgetreten.   
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Das heißt für den Hilfe Suchenden, dass er nun folgende Forderungen abzugelten  

hat: 
 

1. eine strafbewehrte Unterlassungserklärung,  

2. aus der Abmahnung (AG+SE) ca. 1.200,00 ú,  

3. aus der EV  

3.1. ohne Widerspruch:  

Anwaltskosten 1,3 Verfahrensgebühr 1.780,20 ú  
Gerichtsgebühren 1,5: 1.284,00 ú  

Prozesskostenrisiko insgesamt: 3.064,20 ú  

3.2. mit Widerspruch:  
Eigene Anwaltskosten (1,3 Verfahrensgebühr + 1,2 Terminsgebühr + MwSt.): 4.051,95 ú  

Fremde Anwaltskosten (1,3 Verfahrensgebühr + 1,2 Terminsgebühr): 3.405,00 ú  

Gerichtsgebühr (jetzt 3,0): 2.568,00 ú  

Prozesskostenrisiko insgesamt: 10.024,95 € 
4. aus dem abgetretenen Anwaltshonorar für das Inkassounternehmen ca. 1.600,00 ú (hier 

ist anzunehmen, dass die Anwälte das Geld schon bei Abtretung, vom Inkasso bekommen 

haben).  

Gesamt (ohne Widerspruch auf die EV) = 5.864,20 € 
 

Immer wieder werden wir über diese Fälle unterrichtet. Ein Abgemahnter, z.B., der von der 

Kanzlei U+C Rechtsanwälte abgemahnt wurde (Forderungen: 150,00 ú, 1 PC-Game), durf- 
te eine anwaltliche Rechnung in Höhe von 2.047,00 ú bezahlen. In den aktuellen Fällen der 

Kanzlei Rasch Rechtsanwälte, wurde die Mandanten von Scheffler, regelmäßig mit einst- 

weilige Verfügungsverfahren überschüttet, mit der Folge, dass die Mandanten ca. 9.000,00 

ú bezahlen mussten (da auch noch Widerspruch eingelegt wurde). Auch eine Aktuelle EV  
der Kanzlei Nümann + Lang macht eines deutlich, dass besagter Anwalt immer weiter sei- 

ne dreiste Abzockmasche praktiziert und ihm dabei - nichts passiert.  

éééééééééééééééééééééééééééééééé  
 

EV Nümann + Lang: PDF-Download!  
 

éééééééééééééééééééééééééééééééé  
 

Für mich ganz klar:   

Hände weg von diesen Anwalt (Homepage)!  
Hände weg von den Schutzschriften!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

éééééééééééééééééééééééééééééééé  
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Autor:  Steffen Heintsch  
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